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HARTWIG BERGER

Den Tiger reiten
Zu Logik und Moral eines weltweiten Emissionshandels

Ein Schlüsselereignis wird die Weltklima-
konferenz 2009 in Kopenhagen. Der Klima-
wandel verändert die Lebensumstände
weltweit schneller und umfassender, als
noch vor Jahren die pessimistischen Szena-
rien erwarten ließen. Hängt doch selbst der
Fortbestand der Zivilisation mit davon ab,
dass ein Verhandlungsprozess zwischen
180 Parteien mit teilweise gegensätzlichen
Interessen in verbindliche Beschlüsse mün-
den und zur schnellen Realisierung führen
muss. Thema werden auch ökonomische
Instrumente sein, die geeignet erscheinen,
eingegangene Pflichten verbindlich zu
machen und Aufwendungen zu Energie-
wende, Klimaschutz und Klimaanpassung
weltweit finanziell zu unterfüttern. Unser
Autor plädiert für einen Emissionshandel
als weltweit verbindliches Regelwerk.
Dabei geht es ihm weniger um seine Funk-
tionsweise im Detail, mehr um seine
Eignung, drängende Fragen der internatio-
nalen Klimagerechtigkeit zu lösen.

Sinn und Nutzen von Emissionshandel
beurteilen ökologisch und sozialkritisch
engagierte NGOs sehr unterschiedlich.

Organisationen wie »Climate Action Network«,
die Heinrich-Böll-Stiftung oder das Wupper-
tal-Institut befürworten einen Emissionshan-
del und seine globale Ausweitung, allerdings
mit deutlich anspruchsvolleren Regeln, als sie
bisher in Europa und in den US-Staaten vorge-
geben sind. Andere wie die 163 unterzeichnen-
den Organisationen der »Durban Declaration
on Carbon Trading«1 oder führende Vertreter
von Attac bewerten den Emissionshandel als
neoliberal motiviertes Manöver,das eine Welt-
wirtschaft auf fossiler Energiebasis weiter auf
Kurs halten soll. Von einer modernen Form des
Ablasshandels mit Emissionsrechten ist die Rede
und von einer ökonomischen Instrumentali-
sierung der Erdatmosphäre zu einer Abfallde-
ponie mit privatisierten Zugangsrechten.

� Emissionshandel in der EU

Das bislang avancierteste Realexperiment für
Emissionshandel, das Regelwerk der EU, macht
die angesprochene Ambivalenz in der Ein-
schätzung nachvollziehbar.

Bis weit in die Neunzigerjahre haben EU-
Kommission und EU-Parlament mehrfach und
vergeblich versucht, durch Einführung einer
umfassenden Energie- oder CO2-Besteuerung
externe Umweltkosten fossiler Energieerzeu-
gung zu internalisieren. Diese Bemühungen
sind durch das Wirken einer mächtigen indus-
triellen Gegenlobby aufgrund fehlenden Drucks
aus einer kaum existenten europäischen Öf-
fentlichkeit und institutionell vor allem an der
erforderlichen Einstimmigkeit im europäi-
schen Steuerrecht gescheitert. So war es weit-
sichtig und konsequent, dass die Kommission
ab 1998 auf einen anderen Weg der klimapoli-
tischen Regulierung umschwenkte, den Emis-
sionshandel,und bereits ab 2005 alle Mitglieds-
staaten auf dessen gemeinsamen Beginn ver-
pflichten konnte. Erfolgsgründe waren neben
einer beachtlichen Planungseffizienz in Brüs-
sel der zunehmende Druck, die CO2-Reduk-
tionsziele erreichbar zu machen, auf die sich
die EU im Kyoto-Protokoll verpflichtet hatte.
Institutionell ausschlaggebend war schließ-
lich,dass der Europäische Rat im Umweltrecht
anders als im Finanzrecht, nämlich mit quali-
fizierter Mehrheit, entscheiden kann.

Allerdings waren die Eintrittsregeln des
Emissionshandels wenig anspruchsvoll, und
der nationalstaatliche Rahmen ihrer jeweili-
gen Ausgestaltung war sehr weit gesteckt. Da-
mit konnte sich in weiten Kreisen klimapoli-
tisch engagierter NGOs ein Negativbild vom
Emissionshandel überhaupt festsetzen. Die
hohe Komplexität des Regelwerks, das nur ei-
ner geschulten Fachwelt durchschaubar war,
tat dabei das Ihre.

So gelang es der deutschen Kohle- und
Schwerindustrie, mit Unterstützung durch SPD-
geführtes Wirtschaftsministerium und Kanz-
leramt,selbst gegen die damalige grüne Regie-
rungsbeteiligung ein erstes Handelssystem von
2005–2007 durchzusetzen, das Skeptiker des
Emissionshandels nur bestätigen konnten.Als
Erstes erreichte die Allianz der Bremser, dass
die beteiligten Stromkonzerne und die energie-
intensive Industrie weniger an Treibhausgasen
reduzieren mussten, als sie noch Ende der
Neunzigerjahre als freiwillige Selbstverpflich-
tung zugesagt hatten. Folge war, dass die inter-
nationale Verpflichtung – minus 25 Prozent
CO2 bis 2010, gerechnet auf 1990 – in erster Li-
nie durch Privathaushalte, den Verkehrssektor
und weniger energieintensive Unternehmen
zu erbringen war.

Als Zweites wurde in Deutschland, wie in
nahezu allen EU-Staaten, zunächst eine kos-
tenlose Zuweisung der Zertifikate vereinbart.
Dadurch konnten die Stromkonzerne Extrage-
winne realisieren, indem sie die Wertsteige-
rung durch die gratis überlassenen Zertifikate
auf den Strompreis überwälzten. Ein Gutteil
der seit 2005 stark gestiegenen Stromkosten
ist dieser Praxis zuzurechen. Marktwirtschaft-
lich war das zulässig, für das öffentliche Anse-
hen des Emissionshandels hingegen ohne Zwei-
fel fatal.

Schließlich setzte die Lobby eine Reihe sie
begünstigender Regelungen durch, wie Ausnah-
men für besonders energieintensive Industrie-
zweige und die Regelung des »grandfathering«
anstelle des »benchmarking«: Fossile Kraft-
werke erhielten CO2-Lizenzen aufgrund ihrer
tatsächlichen Treibhausgas-Generierung, also
gemäß ihrer vorhandenen – und inzwischen
»großväterlichen« – technischen Ausstattung.
Sinnvoller und zukunftsgerichtet wäre gewesen,
sie nach den inzwischen erreichbaren techni-
schen Effizienzstandards einzustufen. Nunmehr
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aber konnten veraltete Kohlekraftwerke
ohne finanzielle Verluste weiter betrieben
werden. Als Druckmittel zu technischen
Innovationen, die den Einsatz fossiler Res-
sourcen zumindest deutlich verringern,
war die erste Etappe (nicht nur) des deut-
schen Emissionshandels weitgehend un-
geeignet. Ihre falsche Liberalität hat mit
dazu geführt, dass gegenwärtig in Deutsch-
land rund dreißig neue Kohlekraftwerke
in Planung oder in Planungsvorbereitung
sind.

Die EU-Vorgaben für die folgenden
Etappen lassen hingegen eine bemerkens-
werte Planungsintelligenz der Kommissi-
on erkennen. In der ersten Phase ging es
darum, überhaupt erst ein marktbasier-
tes Regelwerk zur Begrenzung und an-
schließend Einschnürung von CO2-Emis-
sionen zu etablieren. Um den Einstieg
durchsetzbar zu machen, blieben die An-
forderungen schwach, aus ökopolitischer
Sicht eindeutig zu schwach. Für die Beur-
teilung entscheidender ist allerdings, ob
die Regelungen der Folgezeit den Spiel-
raum fossiler Energiegewinnung immer
mehr einengen und verteuern und immer
weniger Auswege und Ausflüchte zulassen.

Eine erste Bewertung der inzwischen ver-
bindlichen EU-Richtlinie für die erste Post-Kyo-
to-Phase von 2013–2020 erlaubt hier ein vor-
sichtig positives Urteil. In der medialen Öffent-
lichkeit wurde diese Richtlinie aufgrund ihrer
zweifellos noch vorhandenen Kompromisse zu
Unrecht vorwiegend negativ kommentiert.Eine
unvoreingenommene Sicht ergibt hingegen fol-
gendes Bild:

Das Emissionsbudget der beteiligten Un-
ternehmen – knapp 50 Prozent der europäi-
schen Energieerzeugung und -nutzung – wird
konsequent schrittweise verringert. Ab 2010
jährlich um 1,74 Prozent,sodass der vom Emis-
sionshandel erfasste Sektor 2020 gegenüber
2005 seinen »CO2-Umsatz« um 21 Prozent ver-
ringert, gegenüber 1990 also um mindestens
25 Prozent. Zusätzlich ist vorgesehen, die Re-
duktionsquoten dann entsprechend zu steigern,
wenn sich die EU in Kopenhagen auf stärkere
Beschränkungen verpflichtet. Notwendig für die
EU-Wirtschaft sind aus Sicht der Klimafor-
schung mindestens minus 40 Prozent bis 2020.

Zum Zweiten wird die bisher zugelassene
kostenlose Zuweisung von Emissionslizenzen
weitgehend aufgehoben. Ab 2013 müssen alle
CO2-Zertifikate für die Stromerzeugung er-
steigert, also käuflich erworben werden, wobei
die Ersteigerungserlöse zunächst in die Kassen
der Einzelstaaten fließen. Eine verpflichtende

Abgabe für internationale Klimamaßnahmen
ist erst in Diskussion. Auf jeden Fall sind da-
mit die schönen Tage der kostenlos zugelasse-
nen Atmosphärenverschmutzung für Europas
Stromkonzerne und Industrie definitiv vorbei.
Allerdings wird das Bild durch Ausnahmen
und Abschwächungen für energieintensive In-
dustrien und einige Nationalstaaten wie Polen
noch merklich getrübt.

� Emissions- als Ablasshandel?

Der Exkurs zum EU-Emissionshandel kann
zunächst nur ein gemischtes Urteil über die
Eignung des Emissionshandels als wirksames
Klimaschutz-Instrument ergeben. Zu vorsich-
tigem Optimismus gibt die deutliche schritt-
weise Verschärfung der Regelungen Anlass.
Erkennbar wird eine mögliche Strategie, den
gefährlichen Wachstumszwang fossiler Ener-
gienutzung nicht nur zu stoppen, sondern in
eine Spirale der unerbittlichen Schrumpfung
umzubiegen. In dieser Möglichkeit liegt der
Reiz, die Faszination – vielleicht aber auch die
Verführung – eines weltweiten Systems des
Emissionshandels, das ich nun diskutiere.

Zunächst ist auf den politisch-moralischen
Vorwurf einzugehen, dass der Emissionshan-
del eine moderne Form von Ablasshandel in-
stalliere, das Gehäuse der fossilen Hörigkeit
nicht sprenge, sondern einem Wirtschaften auf

fossiler Energiebasis den Ausweg bietet, die
Kohlenstoff-Vermüllung der Erdatmosphäre
durch Freikauf weiter zu betreiben. Diese Kri-
tik überspielt allerdings einen wesentlichen
Unterschied zwischen dem Ablasshandel im
alten Europa und dem Emissionshandel und
stellt dadurch ungewollt die Dinge auf den
Kopf. Der religiöse Ablasshandel bot einen
(bedingten) Freikauf für ein Handeln an, das
vorher wie nachher als verwerflich, als »Sün-
de« galt. Der Emissionshandel hingegen ver-
bindet den »Freikauf« mit der erstmaligen Sank-
tionierung eines Handelns,das seit Beginn der
Industrialisierung auf Basis fossiler Ressour-
cen bis in die Gegenwart unhinterfragt als zu-
lässig galt.

Der Skandal besteht also nicht darin, dass
die Vermüllung des Himmels – wie etwa im
Mittelalter Ehebruch, Völlerei oder Habsucht
– schon immer als »Sünde« galt und nun mit
einer Ablasszahlung moralisch entlastet wird.
Sondern er liegt darin, dass die Emissionen in
den Himmel bis in die Gegenwart als selbst-
verständliches Recht und natürlich ohne mo-
ralische Skrupel praktiziert werden. Folgen-
reich bekundet sich die Haltung scheinbarer
Unschuld darin, dass wir eine immer intensi-
vere Klimadebatte in derselben historischen
Zeit erleben, in der die Verbrennung fossiler
Energieträger weltweit in einem beispiellosen

Fotos: Ilja C. Hendel
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Tempo zunimmt. Von 1995 bis 2000 stiegen
die weltweiten CO2-Emissionen um 8 Prozent,
von 2000 bis 2005 bereits um 16 Prozent. Ein-
zig die Weltwirtschaftskrise bewirkte im ver-
gangenen und im laufenden Jahr einen leich-
ten Einbruch.

Die Erteilung von CO2-Zertifikaten, wie sie
der Emissionshandel organisiert, setzt der
Praxis des »anything goes on the sky« erstmals
Grenzen und verbindet das – sofern ernsthaft
betrieben – damit, die Grenzen in definierten
Zeitintervallen immer enger zu ziehen. Das ist
das ziemliche Gegenteil eines Ablasshandels.

�Wem »gehört« der Himmel?

Eine zweite zentrale Kritik am Emissionshan-
del ist der Einwurf, er privatisiere die bisheri-
ge Gemeinpraxis einer Nutzung der Erdatmo-
sphäre und treibe so den Besitzindividualis-
mus der Kapitalwirtschaft auf die Spitze.
»(Mit dem Emissionshandel) wird die Atmo-
sphäre aus einer globalen Allmende in ein pri-
vates Gut durch hoheitlichen staatlichen Akt
verwandelt. Es werden zwar keine privaten Ei-
gentumsrechte vergeben (das wäre unprakti-
kabel), sondern staatliche Verschmutzungs-
rechte mit der impliziten Unterstellung ausge-
geben, dass Naturstücke einen Wirt benöti-
gen, der an ihrer schonenden Bewirtschaftung
Interesse hat.«2

Belegt werden kann diese Einschätzung an
der besonderen Art der Austeilung von Emis-
sionsrechten, wie sie etwa das EU-System in
seiner Anfangsphase vorsah: Akteure des Han-
dels sind ausschließlich Unternehmen, die ei-
nen spezifischen Minimalaufwand an Energie
aufweisen. Sie erhalten im ersten Schritt kos-
tenlose Zertifikate, also ein privatrechtlich ge-
sichertes Verschmutzungsrecht am Himmel.

Die These einer wenn auch nur symboli-
schen Privatisierung des Himmels wird von Ver-
fechtern eines konsequenten Emissionshan-
dels entschieden bestritten.3 Sie entwickeln die-
sen vielmehr umgekehrt aus der Annahme,dass
die Erdatmosphäre ausschließlich als ein glo-
bal common, als Gemeinschaftsgut der Mensch-
heit betrachtet und behandelt werden kann
und sollte. Global commons implizieren global
commoning, die Verantwortung und morali-
sche Pflicht, für die Lebens- und Funktionsfä-
higkeit der Gemeinschaftsgüter zu sorgen.Seit
Anbruch des fossilen Zeitalters wird diese Ver-
pflichtung von immer mehr Menschen und
Gesellschaften in krasser Weise verletzt.

Mit einem weltweiten Emissionshandel
kann und soll diesem Zustand schrittweise ein
Ende gesetzt werden. Da der Himmel Gemein-
schaftsgut aller ist, müssen alle Akteure, die

ihn durch Kohlenstoff belasten, die immer
zeitlich befristete Lizenz dazu käuflich erwer-
ben. Die Gelder fließen in eine Art globalen
Fonds, den »Sky Trust«, welcher der Mensch-
heit insgesamt zu eigen ist. Aus dem Fonds
muss das Geld entweder zu jeweils gleichen
Teilen an alle Mitinhaber zurückgezahlt oder –
besser – für Maßnahmen des Klimaschutzes,
der Klimaanpassung und der Wiederherstel-
lung der eingeschränkten biologischen Rege-
nerationsfähigkeit der Erde4 verwendet werden.

Eine Schwäche der hier nur skizzierten Ar-
gumentation besteht darin, dass der Sinn einer
Deklarierung des Himmels – wie auch des Was-
sers, der Erde, der Weltmeere et cetera – zur
globalen Allmende schwer oder nur mit skur-
rilen Konsequenzen einlösbar ist. Wer wird zu
Beginn des 21. Jahrhunderts im Ernst den
Himmel, unhintergehbares und unabdingba-
res Grundelement allen Lebens, einer einzigen
Tiergattung zueignen wollen? Auch wenn die-
se Spezies durch ihre stetig wachsende Zahl,
enorme Nutzungsansprüche und herausra-
gende Intelligenz absticht?

Ohne Rückgriff auf die klassische mono-
theistische Lehre, dass ein Weltschöpfer die
Menschen als »Herren und Nutznießer der Erde«
eingesetzt habe, kann dieser vermessene An-
spruch kaum »begründet« werden. Ein Rück-
blick auf die Eigentumslehre der frühen Neu-
zeit, etwa bei John Locke, bestätigt das. Aus-
gangspunkt von Lockes Argumentation ist, dass
Gott die Erde den Menschen – und nur ihnen –
zum gemeinsamen Eigentum gegeben hat. Nur
weil es den gemeinsamen Anspruch auf Eigen-
tum gibt, kann dieses in einem zweiten Schritt
durch individuelle Bearbeitung von Natur ex-
klusiv gemacht, privatisiert werden. Und da –
dritter Schritt – über die Einführung von
Markt und Geld Eigentum auch eine handel-
bare Ware werden kann, lässt es sich über den
Bedarf der Selbsterhaltung hinaus auch unbe-
grenzt akkumulieren.5 Die Deklarierung eines
Gemeineigentums der Menschheit steht nicht
im Gegensatz zum kapitalistischen Privatei-
gentum, sondern sie wird zu dessen Rechtfer-
tigung vorausgesetzt.

Wenn wir mit der Annahme einer »globa-
len Allmende Himmel« nicht den Weg in besitz-
individualistische Wirtschaftspraktiken neu
öffnen wollen, sollten wir sie besser als eine
Art neuen Gesellschaftsvertrag verstehen, der
ausdrücklich festlegt, dass weder Privatperso-
nen noch die Menschheit als Ganzes über die
Naturressource »Himmel« verfügen. Und der
zweitens besagt,dass jede Nutzung dieser Res-
source an die Verpflichtung gebunden sein
muss, für die Erhaltung der Erdhülle in ihrer

vollen Lebens- und Funktionsfähigkeit zu sor-
gen. Das Recht eines global common reduziert
sich damit auf die Pflicht zum global commo-
ning für alle und jeden.6

Seit Beginn der fossilen Industrialisierung
springen wir mit der Erdhülle genau anders
um. Ihrer fortschreitenden Anreicherung mit
Treibhausgasen sind bisher kaum Grenzen ge-
setzt; eine Sorgfaltspflicht, die dem Einhalt ge-
bietet, ist mit dem Kyoto-Protokoll bisher nur
partiell, unzureichend und zeitlich begrenzt
institutionalisiert. Ein weltweiter Emissions-
handel eignet sich gerade dann als Schritt zur
Behebung dieses planetarischen Missstandes,
wenn er eine jährliche Obergrenze zulässiger
Gesamtemissionen fixiert und diese Grenze in
klaren Zeitintervallen so herabsetzt, dass die
jetzt schon nicht mehr einzudämmende Dy-
namik des Klimawandels wenigstens be-
schränkt bleibt. Das entspricht der Zielmarge
eines als erfolgreich zu bezeichnenden inter-
nationalen Abkommens, wie es zu Jahresende
in Kopenhagen zum Beschluss ansteht.7

�Die Regel gleicher Emissionsrechte

Ein weltweiter Emissionshandel wäre nur eine
der möglichen ökonomischen Strategien zur
Erreichung vereinbarter Klimaziele und er
kann mit Sicherheit nur eines der Instrumente
sein, das zum Einsatz kommen sollte. Aller-
dings hat er als internationales Regelwerk drei
wichtige Vorteile:
— Er bietet ein überzeugendes Entscheidungs-
kriterium zur Frage, wie Emissionslizenzen
berechnet und verteilt werden können,
— er gibt eine sinnvolle und praktikable Lö-
sung für das Problem der Herstellung interna-
tionaler Klimagerechtigkeit, und
— er setzt auf die weltwirtschaftlich eingeüb-
te Routine des Markthandelns, um sie jedoch
schrittweise zu demontieren.

In der Vergabe weltweiter Lizenzen für koh-
lenstoffhaltige Emissionen bietet sich als ethisch
überzeugender Ansatz die Annahme gleicher
Emissionsrechte pro Person, unabhängig und
ungeachtet ihrer regionalen Zugehörigkeit, ih-
rer gesellschaftlichen Stellung oder ihrer ma-
teriellen Ausstattung. Sofern bestimmte Ge-
sellschaftsschichten, Staaten oder Korporatio-
nen relativ mehr Emissionsrechte beanspruchen
als andere, müssen sie das eigens und plausi-
bel begründen können. Zur Klärung dieser
Frage können wir uns an Gerechtigkeitstheo-
rien der Gegenwart orientieren und zum Bei-
spiel das »Differenzprinzip« von John Rawls
als Leitfaden nehmen.8

In vereinfachter Formulierung verlangt
dieses Kriterium, dass ungleiche Lebensver-
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hältnisse nur dann als gerecht und gerechtfer-
tigt zu begründen sind, wenn die am schlech-
testen Gestellten vom Zustand der Ungleich-
heit relative Vorteile erwarten können; wenn
sie also zum Beispiel in einer nicht egalitären
Gesellschaft mehr Grundgüter zum Leben und
zu einem Leben in Würde haben. Die lange in-
dustrialisierten Länder und die urbanen Mit-
tel- und Oberklassen könnten ihre stärkere Ver-
müllung des Himmels dann rechtfertigen, wenn
die sie bedingende wirtschaftliche Aktivität
das Leben der ländlichen Schichten im globa-
len Süden wie der Unterklassen und Slumbe-
wohner gegenwärtig und in Zukunft verbessert.

Bekanntlich ist das Gegenteil der Fall. Alle
Studien zu absehbaren Folgen des Klimawan-
dels weisen darauf hin, dass die überhöhten
Emissionen der eben genannten Klassen und
Regionen die Lebensbedingungen der Armen
weltweit und der bäuerlichen Schichten in tro-
pischen und subtropischen Gebieten, also der
gering oder gar nicht an der Vermüllung Be-
teiligten, verschlechtern. Verheerende Wirbel-
stürme werden vor allem Südasien, Mittelame-
rika und die Karibik treffen. Unter »El Nino«
leiden Südamerika und Afrika, die Flächen
und Erträge an Nahrungsmitteln werden in
erster Linie von der Sahelzone bis Äthiopien,
in Südafrika, Ostchina, in Asien weiträumig
um den Himalaya und in der Andenregion zu-
rückgehen. In vielen hoch emittierenden Län-
dern der nördlichen Hemisphäre sind hinge-
gen steigende Agrarerträge zu erwarten. Und
es werden die Armen und Ärmsten sein, die
durch Überschwemmungen und steigende Welt-
meere aus dicht bevölkerten Küstenregionen
vertrieben werden. So trägt Bangladesh mit
im Vergleich extrem geringen Emissionen pro
Kopf nicht zum Klimawandel bei, doch Millio-
nen Bengalen bekommen schon heute seine
Folgen existenziell zu spüren.

Immer deutlicher zeichnet sich eine Spal-
tung der Weltgesellschaft ab in Hauptverursa-
cher, die wenig unter dem Klimawandel zu lei-
den haben, und Opfer, die nicht oder nur ge-
ringfügig zum Problem beitragen. Unter die-
sen Umständen stellt sich ein Beharren auf
überhöhten Emissionsansprüchen immer ekla-
tanter als krasse Ungerechtigkeit mit lebens-
bedrohlichen Folgen für Millionen heraus. Mit
Sicherheit wird das in den benachteiligten
Schichten und Regionen so gesehen und ge-
wertet. Insbesondere die altindustriellen Län-
der geraten allein aufgrund ihrer enormen
historischen Last fossiler Energiegewinnung
in ein Glaubwürdigkeitsdilemma. Angesichts
solcher globalen Gerechtigkeitskonflikte ist
schwer vorstellbar, wie es bei Beharren auf

dem Status quo ungleicher Emissionsrechte
überhaupt gelingen soll, zu einer weltweit
anerkannten Klimavereinbarung zu kommen
– und deren Realisierung auch durchzuhalten.

�Klimagerechtigkeit

Nur die Zuweisung gleicher Emissionsrechte
pro Person eröffnet also eine gerechte und in-
sofern konsensfähige Startlinie für einen welt-
weiten Kohlenstoffhandel. Gerade weil diese
vorweg anzunehmende Gleichheit im Emis-
sionsverhalten seiner tatsächlichen Unter-
schiedlichkeit krass widerspricht, bietet der
Emissionshandel mit seiner Startlinie zugleich
einen Weg zu begrenzter Wiederherstellung
von Klimagerechtigkeit. Aufgrund eines für
alle gleichen Start»kapitals«, das sich aus den
durchschnittlichen Emissionen pro Kopf er-
rechnet, kann jeder überdurchschnittlich Emit-
tierende seinen Status nur dann und insoweit
halten, als er das Recht dazu aus dem Kreis de-
rer käuflich erhandelt – oder auf einem globa-
len Markt ersteigert –, die aufgrund ihrer un-
terdurchschnittlichen Emissionen das ihnen
zugewiesene Startkapital nicht nutzen.

Ein weltweiter Kohlenstoffhandel, basie-
rend auf egalitären Rechten, bietet also einen
Ansatz wie eine Rechtfertigung für umfassen-
de finanzielle Transfers aus den reichen in die

armen Gesellschaften und Schichten der Erde.
Dieser Transfer ist nicht nur ein Gerechtigkeits-
ausgleich, sondern zugleich eine immer drin-
gender werdende Notwendigkeit, um in den
vom Klimawandel hauptsächlich betroffenen
Ländern und Schichten eine zügige solare Ener-
giewende sowie Maßnahmen zur Anpassung
an und zur Kompensation erlittener Schäden
durch den Klimawandel zu finanzieren. Gegen-
wärtig werden die Kosten,die die wirtschaftlich
entwickelte Welt dafür jährlich aufzubringen
hat, auf rund 100 Milliarden Euro geschätzt.

Da ich mich hier auf Logik und Moral eines
weltweiten Emissionshandels beschränke,will
ich Fragen der praktischen Umsetzung nur
anreißen. Ein weltweites Regelsystem, das al-
len Menschen individuelle Emissionsbudgets
zuweist und darüber den Handel organisiert,
dürfte allein an seiner enormen Komplexität
scheitern sowie an der Tatsache,dass die Mehr-
heit der Menschen abseits vom überregiona-
len Markthandeln lebt und wirtschaftet. Als
eher realitätstüchtiger Weg bietet sich die Zu-
weisung addierter Emissionsrechte an Einzel-
staaten an, die als Kollektivsubjekte den inter-
nationalen Handel und Austausch organisieren.
Vorstellbar ist, dass die Gelder aus dem Kauf
zusätzlicher Emissionsrechte nicht direkt in die
wenig emittierenden Staaten fließen, sondern
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NORWEGEN (11)

Wirtschaftsfragen II

D ie Anzahl der Selbsttötungen hat in ei-
nigen Stadtteilen Oslos im Herbst 2008

deutlich zugenommen. Besonders dort, wo
schicke Villen stehen, der Zweitwagen selbst-
verständlich ist und der Arbeitsplatz bei einem
der Finanzdienstleister im Bankenviertel
war. Mit Wucht kam die Finanzkrise in Nor-
wegen an. Die Wohnungspreise fielen – Miet-
wohnungen machen nur einen kleinen Teil
aus –, und die Arbeitslosigkeit stieg für nor-
wegische Verhältnisse stark an: auf etwa
66 000. NAV, das hiesige Pendant zur Arbeits-
agentur, mitten in einem Umstrukturierungs-
prozess begriffen, war heillos überfordert, so-
dass die Betroffenen, meist Einwanderer, bis
zu drei Monate auf ihr Geld warten mussten.

Im Sommer 2009 fühlen sich die Norwe-
ger wieder so optimistisch wie vor dem Au-
gust 2008. Der Einzelhandel meldet ein deut-
liches Umsatzplus, und die Wohnungspreise
haben wieder das Vorjahresniveau erreicht.
Niedriges Zinsniveau,wegen der Öleinnahmen
keine Staatsverschuldung und keine zu sub-
ventionierende Industrie führen dazu, dass
die Norweger die Krise nicht wahrnehmen.
Wirtschaftswissenschaftler warnen allerdings
davor, dass in Norwegen gerade eine neue
Blase gezüchtet wird, da Kredite zu dem der-
zeitig niedrigen Zinssatz aufgenommen wer-
den, die dann bei steigendem Zins und mög-
licherweise sinkendem Einkommen nicht
mehr bezahlt werden können. Besonders in
der Generation der 30- bis 40-Jährigen ist
der Glaube an immerwährendes Wachstum
ungebrochen. Jährliche Reallohnzuwächse
sind das, was sie bisher in ihrem Berufsleben
erlebt haben: Eine Kinderhose von H & M
kostet genau das Gleiche wie 1986: 199 nor-
wegische Kronen.

Unter die positiven Meldungen mischen
sich aber auch negative: Der norwegische
Tourismusverein meldet, dass die Anzahl der
Hotelbuchungen aus dem Ausland stark zu-
rückgeht. Da hilft es auch nicht, dass der deut-
sche Billigflieger Air Berlin in den deutsch-
norwegischen Flugverkehr eingestiegen ist
und deutsche Urlauber in den Norden bringt:
Sie kommen mit Angelkoffer und Kühlbox,
um ihre Ausgaben im Land gering zu halten.
In den Sommermonaten häufen sich in der
norwegischen Botschaft in Berlin die Anfragen,
wie viel Kilo Gulaschsuppe eingeführt und
wie viel Kilo Fisch exportiert werden dürfen.

Der Wirtschaftseinbruch im Gastgewerbe
wird aber wieder an den meisten Norwegern
vorbeigehen: Es sind fast ausschließlich Schwe-
den und Osteuropäer, die in dieser Branche
arbeiten. Da sie als Saisonkräfte hier sind,
werden sie auch nicht die Arbeitslosen-
statistik trüben. Ilja C. Hendel

teilweise oder gänzlich
in einen internationalen Fonds, aus dem ge-
meinsam von der UNO und den beteiligten Ein-
zelstaaten Maßnahmen der Solarwende, der
Klimaanpassung und der Katastrophenkom-
pensation finanziert werden.

Ein Nachteil dieses System liegt darin, dass
es das Problem innerstaatlicher Klimagerech-
tigkeit nicht in Betracht zieht. Schließlich sind
die Emissionsbudgets innerhalb der Länder
höchst ungleich verteilt. Nicht die Reichen,
sondern die Armen der Dritten Welt haben
unter dem Klimawandel zu leiden, während
die wohlhabenden Schichten dieser Länder
durch ihren Lebensstil ähnlich wie die Mittel-
und Oberklassen der altindustriellen Länder
massiv zum Klimawandel beitragen. Umge-
kehrt sind die gering Verdienenden des Nor-
dens deutlich weniger an der Vermüllung des
Himmels beteiligt. Ein als gerecht anerken-
nungsfähiger Emissionshandel muss also welt-
weiten mit innerstaatlichem Ausgleich verbin-
den können.

Einen Weg des innerstaatlichen Ausgleichs
herzustellen wäre, den Finanzausgleich aus
dem internationalen Fonds für die Empfänger-
länder mit kontrollierten Erwartungen gleich-
zeitiger Armutsbekämpfung, Slumsanierung
und Förderung in ländlichen Gebieten zu ver-
binden. So stellt allein die Umstellung der
Energieversorgung ländlicher Regionen auf
dezentrale solare Potenziale für Dörfer eine
klare Verbesserung ihrer Lebensumstände dar.

In Regionen wie der EU könnte ein inner-
staatlicher Ausgleich an das bereits entwickel-
te System des Emissionshandels anknüpfen:
Nach gegenwärtigem Stand müssen knapp 50
Prozent der Emissionslizenzen von den am
Handel beteiligten Unternehmen mit hohem
Energieumsatz erworben werden. Die größere
Hälfte der zulässigen Emissionen wird also

durch Privathaushalte, Betriebe mit geringe-
rem Energieeinsatz und den Verkehr verur-
sacht.Statt diese Sektoren unter hohen organi-
satorischen Aufwand in den Emissionshandel
zu integrieren, kann eine allgemeine Energie-
steuer erhoben werden, bei allerdings gleich-
zeitiger Deckelung des durch fossile Ressour-
cen abgedeckten Energiekonsums.Der Teil des
finanziellen Gesamtertrags – gegenwärtig rund
50 Prozent –, der den unterdurchschnittlich
emittierenden Weltregionen zusteht, fließt in
den internationalen Fond.

Der andere Teil kann zum einen zur Be-
schleunigung der innerstaatlichen Energiewen-
de eingesetzt, zum anderen in gleichen Teilen
allen Bewohnern des Landes zurückgezahlt
werden.Da wohlhabende Schichten einen über-
durchschnittlichen,arme Klassen einen unter-
durchschnittlichen Energieumsatz erwarten
lassen, findet damit eine, wenngleich begrenz-
te, finanzielle Umverteilung im Land statt.

�Den Tiger reiten

Auf ein Standardargument gegen den Emis-
sionshandel in der Klimapolitik gehe ich ab-
schließend ein: Ein Grundfehler bestünde da-
rin, dass er Ordnungsrecht und regulierendes
Staatshandeln zurückstellt und stattdessen zu
einseitig auf Marktmechanismen setzt. Kapita-
listisches Wirtschaften zielt jedoch immer auf
die Expansion von Märkten und ist daher prin-
zipiell ungeeignet, die Nutzung von Naturka-
pital – hier: fossile Energieträger und durch
sie generierte Treibhausgase – einzudämmen.

Diese Kritik hat den Reiz eines konsequent
gestalteten weltweiten Emissionshandels nicht
recht begriffen. Ein Markt für atmosphärische
Verschmutzungslizenzen wird mit einem an-
deren Ziel und damit auch einer anderen Grund-
regel eingerichtet, als normalerweise Waren-
märkte im Kapitalismus funktionieren. Märkte

Fortsetzung von Seite 21
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Aktuelle Veranstaltungen

13.–16. / 20.–23. / 26.–30. August 2009, 20 Uhr,
Theater, Beletage der Heinrich-Böll-Stiftung 

Referentinnen
Geschichten aus der zweiten Reihe
Von Matthias Rebstock (Inszenierung), Tilman
Rammstedt (Text) und Knut Jensen (musikalische
Einrichtung) mit dem Ensemble leitundlause.
Gastspiel der Neuköllner Oper.
Tickets 20 Euro / 10 Euro ermäßigt
tickets@neukoellneroper.de, T 030.68 89 07 77

Mi. 17. August 2009, 18.30 Uhr, Vernissage
Ausstellung 18. Aug.–4. Sept., Mo–Fr 9–20 Uhr
Foyer der Heinrich-Böll-Stiftung

eARTh vision – 
Kunst als internationale Sprache der
Verständigung
Werke von Künstlerinnen und Künstlern mit
Behinderungen aus 25 Nationen 
Info: www.eARTh-vision.de

So. 30. Aug. bis Fr.,4. Sept., Sommeruniversität
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
30. Aug., 18 Uhr Eröffnung Heinrich-Böll-Stiftung 

Unter Deutscher Besatzung
Geschlechterpolitiken und Rassismus im Zwei-
ten Weltkrieg – Polen, Frankreich, Italien
Mit: Harald Welzer (angfr.); Dobrochna Kalwa,
Miranda Pollard u.a.
Info: Marianne Zepp, T 030.285 34-234,
zeitgeschichte@boell.de

Mi. 9. September 2009, 19 Uhr, Vernissage
Ausstellung 10. Sept.–10. Okt., Mo–Fr 9–20 Uhr
Foyer der Heinrich-Böll-Stiftung

nochnichtmehr 
Handeln im unmarkierten Raum
Ein Ausstellungsprojekt von Kai Bauer mit Werken
der Künstler/innen Nevin Aladag, Lucia Dellefant,
Ralph Homann, Martin Kaltwasser, Andreas Mayer-
Brennenstuhl, Yoko Ono, Elodie Pong, Oliver Ressler,
Albrecht Wild, Georg Winter und Hans Winkler.
Info: Jan Engelmann, T 030.285 34-252,
engelmann@boell.de

Do. 10. /Fr. 11. September 2009, 19 Uhr,
Beletage der Heinrich-Böll-Stiftung

Außenpolitische Jahrestagung 2009
Atomwaffenfreie Welt oder atomare Anarchie?
Die Zukunft des nuklearen Nichtverbreitungsvertrags
Info: Marc Berthold, T 030.285 34-393,
berthold@boell.de

Di. 15. September 20 Uhr Sophiensaele
Spielstand #12

Resonanztraum – 
Welchen Stellenwert hat Neue Musik heute? 
Info: Jan Engelmann, Telefon 030.285 34-252,
engelmann@boell.de

Wahl 09
Das Blog der Heinrich-Böll-Stiftung vom 30. August
bis 30. September u.a. zu den Themen 
Wirtschaftskrise, Klimafrage und Global Green
New Deal und Internetdemokratie
ab 30. August unter: www.boell.de /wahl09 

Weitere Infos: www.boell.de /veranstaltungen
Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 10117 Berlin
T 030 285 34-0, F 030 285 34-109
E-Mail info@boell.de, Internet www.boell.de

im gängigen Verständnis sind dann erfolgreich,
wenn sich ihr Wirkungsbereich und ihr Waren-
umsatz ausweiten, wogegen Marktschrump-
fungen ein untrügliches Zeichen für Krise und
Niedergang sind. Der Emissionshandel funk-
tioniert dagegen nur so lange expansiv, wie in
seinen Anfängen immer mehr Wirtschaftsbe-
reiche und Regionen in sein System integriert
werden. Im weiteren Verlauf hingegen ist zen-
trale Voraussetzung seines Funktionierens, dass
die Menge der gehandelten Zertifikate schritt-
weise verkleinert und schließlich gänzlich zum
Verschwinden gebracht wird. Erst dann kommt
der weltweite Kohlenstoffkreislauf wieder ins
Gleichgewicht.

Im Gegensatz zu anderen Kapitalmärkten
ist es das langfristige Ziel eines Marktes für
Verschmutzungslizenzen,sich selbst als Markt
aufzuheben. Die Obergrenze zulässiger Emis-
sionen oder Waren gilt absolut.Zudem wird mit
dieser Grenze die Menge handelbarer Waren
kontinuierlich gesenkt. Mit der schwindenden
Summe der Zertifikate soll der gigantische welt-
weite Gasballon der treibhauswirksamen Emis-
sionen Jahr für Jahr an Volumen verlieren. Der
Einsatz von Geldkapital dient direkt einer Re-
duzierung der Inanspruchnahme von Natur-
kapital. Das ist so ziemlich das Gegenteil von
heute vertrauter Kapitalwirtschaft mit ihrer
notorisch zunehmenden Vernutzung von Na-
turkapital.

Die hier betrachtete Marktlogik negiert für
ihr Feld Schritt für Schritt die Logik der Kapi-
talwirtschaft. Der Emissionshandel hat sein
Endziel erreicht, wenn er aufgrund und durch
seine Erfolge seinen Markt wieder aufhebt
oder zumindest auf eine sehr niedrige Waren-
menge zurückschraubt. Jede Lizenz,die Atmo-
sphäre zum Schaden des Lebens und damit
auch der Menschen auf der Erde zu belasten,
muss am Ende entfallen. Ein konsequenter
Emissionshandel bedient sich zwar markt-
wirtschaftlicher Methoden und reitet,weltweit
organisiert, auf dem Tiger der wirtschaftlichen
Globalisierung. Aber er reitet, um diesem den
Gifthauch der Treibhausgase zu rauben.

Die »Logik« des Emissionshandels führt
dazu, den durch ihn geschaffenen Markt schritt-
weise wieder aufzuheben. Seine »Moral« hin-
gegen wird in und mit diesem Prozess über-
haupt erst realisiert: Nur solche Regelungen
der Klimapolitik haben die Chance, als gerecht
anerkannt zu werden, die jedem Menschen
den gleichen Anspruch am klimawirksamen
Emissionshandel zugestehen.Beim gegenwär-
tigen Stand, dem Startpunkt eines Emissions-
handels, ist diese gerechte Lösung zugleich
klar unmoralisch. Der weltweite Durchschnitts-
wert tatsächlicher Emissionen liegt gegenwär-
tig mit gut vier Tonnen pro Person und Jahr
weit oberhalb einer klimaverträglichen Grenze.
Einen ethisch vertretbaren Rechtsanspruch,
die Treibhausentwicklung weiter anzuheizen,
kann es nicht geben, auch nicht gleich verteilt
unter alle Lebenden.

Im strikten Sinn moralisch wäre allein die
sofortige Reduzierung aller Emissionen auf ein
Niveau, das mit dem Kohlenstoffkreislauf der
Erde verträglich ist.Das ist eine so wünschens-
werte wie zugleich utopische Forderung. Ein
ethisch vertretbares Hilfspostulat in diesem glo-
balen Dilemma ist ein verbindliches Programm,
die Emissionen so schnell und zügig,wie es die
gemeinsamen Anstrengungen nur gestatten,
auf einen verträglichen Nullpunkt zu bringen.

Genau das soll ein konsequenter und welt-
weiter Emissionshandel leisten. Der anfängli-
che Auseinanderfall von Gerechtigkeit und
Moral wird als provisorischer Zustand hinge-
nommen, um unter anderem über die beson-
dere Marktlogik des Handels in einem über-
schaubaren Zeitraum ein umweltverträgliches
Gleichgewicht im Kohlenstoffzyklus wieder-
herzustellen. Wie das Ziel eines konsequenten
Emissionshandels seine Selbstaufhebung ist,
so wäre die Versöhnung von Gerechtigkeit und
Moral im Umgang mit dem Erdhimmel sein
Ergebnis. �

Zu den drängenden Fragen der internationalen Klimagerech-
tigkeit ausführlicher: Hartwig Berger: Der lange Schatten des
Prometheus. Über unseren Umgang mit Energie, München
(oekom Verlag) 2009.

1 »Climate Justice Now! The Durban Declaration on Carbon Trading«,
www.sinkswatch.org

2 Elmar Altvater, in: E.Altvater, Achim Brunnegräber: Ablasshandel
gegen Klimawandel?, Hamburg 2008, S.160.

3 Peter Barnes: Who ownes the Sky?, Washington 2001; ders.: Kapita-
lismus 3.0 – Ein Leitfaden zur Wiederaneignung der Gemeinschafs-
güter, Hamburg 2008; Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung
(Hrsg.): Wem gehört die Welt?, München (oekom Verlag) 2009.

4 Die moralische Verpflichtung der Menschheit, zusätzlich zur Emis-
sionsverringerung die angegriffene und geschwächte Biokapazität
wieder zu stärken, wird in der Klimadebatte meist übersehen.Vgl.
dazu das Ende Juli erscheinende Buch von Herbert Girardet und
Mendonca: A Renewable World.

5 Näher nachzulesen bei John Locke: The Second Treatise of Civil Go-
vernment, Kap.5: »Of Property«.

6 Ähnliche globale Gesellschaftsverträge sind für andere Naturres-
sourcen denkbar.Z. B.eine Erklärung der Weltmeere zu einer glo-
balen Allmende, die mit einem präzisen Regelwerk ein commoning
in schrittweiser Realisierung festlegt, das jede Überfischung aus-
schließt, die volle Erhaltung der aquatischen Arten garantiert und
Vermüllung wie Kontaminierung der Meere beendet.

7 Der Weltklimarat (IPCC) hat sich als noch eben tolerierbare Grenze
bis 2050 auf zwei Grad C geeinigt, wobei die dazu notwendigen Re-
duktionsszenarien – inzwischen deutlich mehr als minus 50 %, ge-
rechnet auf 1990 – nur die Plausibilität relativ größter Wahrschein-
lichkeiten haben: Die Erderwärmung kann bei gleichen Emissions-
mengen auch schneller und dramatischer stattfinden.Zunehmend
mehr Klimaforscher nehmen inzwischen an, dass der point of no
return nur mit weit einschneidenderen Reduktionen vermeidbar
ist, als die Szenarien des IPCC bisher veranschlagen.

8 John Rawls: Gerechtigkeit als Fairness, Frankfurt am Main 2003.
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